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Hauptbestandteil des Planinformationssystems sind 
Informationen

a) über den komplexen Zusammenhang der Repro
duktionsprozesse im Planzeitraum und

b) über die eigenverantwortlichen Plandispositio
nen der volkswirtschaftlichen Teilsysteme für 
das Folgejahr.

Die Angaben über die vorgesehenen Planaufgaben 
für das nächstfolgende Jahr sind von den Wirt
schaftsführungsorganen inhaltlich und in ihrer Qua
lität zu überprüfen. Damit sind Voraussetzungen zu 
schaffen, daß diese Planinforrnalionen — beginnend 
mit der Planung für 1970 — eine Vorstufe für die 
Aufstellung des nächsten Jahresplanes darstellen. 
Sie bilden zusammen mit den Perspektivplanaufga- 
ben, weiteren strategischen Strukturentscheidungen 
und mehrjährigen staatlichen Planauflagen für 
volkswirtschaftlich strukturbestimmende Aufgaben 
die Grundlage für die Qualifizierung des Ansatzes 
für den nächstfolgenden Jahresvolkswirtschaftsplan 
und damit für die staatlichen Aufgaben des nächst
folgenden Planjahres.

Die Räte der Bezirke erarbeiten auf der Grundlage 
der Bilanz der Geldeinnahmen und -ausgaben der 
Bevölkerung den Plan des Einzelhandelsumsatzes 
für das gesamte Territorium. Die Räte der Bezirke 
und Kreise erarbeiten Bedarfs- und Deckungsbilan
zen für Arbeitskräfte sowie Bilanzen der Jugend
lichen.

Die Betriebe, volkseigenen Kombinate und WB 
sind verpflichtet, für alle Probleme der Planung 
und Bilanzierung, die den Verantwortungsbereich 
der örtlichen Staatsorgane betreffen, die Abstim
mung mit diesen Organen herbeizuführen. Die Räte 
der Bezirke und Kreise führen Abstimmungen mit 
den WB, volkseigenen Kombinaten und zentral
geleiteten Betrieben und Einrichtungen in solchen 
Fragen durch, die zur Präzisierung der territoria
len Bi!anzentscheidungen zum effektiven Einsatz 

' von Ressourcen im Territorium erforderlich sind.

Die Betriebe und Einrichtungen haben weiterhin die 
vorgesehenen Maßnahmen zur Verbesserung der 
Arbeite- und Lebensbedingungen den Räten der 
Städte und Gemeinden zur Koordinierung zu über
geben.

Nach der Bestätigung der Planentwürfe zum Jah
resvolkswirtschaftsplan und Haushaltsplan durch 
die Räte der Bezirke werden der Staatlichen Plan
kommission und den zuständigen zentralen Staats
organen Planinformationen über die eigenverant
wortlich festgelegten Aufgaben sowie die Bilanzen 
der Arbeitskräfte und Jugendlichen und die Bilan
zen der Geldeinnahmen und -ausgaben der Bevöl
kerung übergeben.

I
Eine Verteidigung der Planentwürfe vor den Fach
ministern bzw. Leitern anderer zentraler Organe 
wird nicht durchgeführt. Die Staatliche Plankom
mission schlägt dem Ministerrat gegebenenfalls er
forderliche Komplexberatungen zu ausgewählten 
Problemen vor.

Sinngemäß wird in den Kreisen, Städten und Ge
meinden verfahren. Bei Einhaltung der Perspektiv
planziele und der übergebenen staatlichen Aufgaben 
ist eine Einreichung der Planentwürfe zum Jahres
plan an das übergeordnete Organ nicht erforderlich. 
Die Räte der Kreise, Städte und Gemeinden über
geben jedoch Planinformationen.

5. Beginnend mit der Ausarbeitung des Jahresvolks
wirtschaftsplanes 1969 ist schrittweise ein System 
von Planinformationen aufzubauen. Die Planinfor
mationen sind zum Zeitpunkt der Einreichung der 
Planentwürfe zum Jahresvolkswirtschaftsplan (ge
mäß Tafeln 5 und 5 a) zu übergeben. Sie sind jedoch 
nicht Gegenstand der Planverteidigung.

Planinformationen, die Kennziffern über die Haus
haltsbeziehungen enthalten, dienen als Grundlage 
für entsprechende Festlegungen im Staatshaushalts
plan.

Die Räte der Bezirke und die Wirtschaftsräte der 
Bezirke berücksichtigen bei ihren Planentwürfen 
auch die Planinformationen der nichtvolkseigenen 
Betriebe.

6. Die sich im Gesamtsystem der Jahresvolkswirt
schaftsplanung ergebenden Aufgaben, Verantwort
lichkeiten und Termine werden gemäß Ablaufdia
gramm und Netzplan nach den Tafeln 4 und 5 ver
bindlich geregelt.

Die erforderlichen Detailbestimmungen sowie die 
Arbeitsinstrumente und Nomenklaturen für die 
Jahresvolkswirtschaftsplanung 1969 und 1970 wer
den von der Staatlichen Plankommission heraus
gegeben. Das Ministerium der Finanzen erläßt die 
Regelungen für die Ausarbeitung des Staatshaus
haltsplanes.

Die Regelungen zur Kreditplanung erläßt die 
Staatsbank der Deutschen Demokratischen Repu
blik.

7. In den staatlichen Aufgaben, Planentwürfen und 
in den staatlichen Planauflagen zur Volkswirt
schaftsplanung und Bilanzierung werden Plan
kennziffern mit verbindlichem Charakter für die 
Steuerung der entscheidenden Grundfragen der 
Struktur und Proportionen des Reproduktionspro
zesses angewendet.

Das wissenschaftlich-technische und ökonomische 
Niveau des Reproduktionsprozesses wird weiter
hin durch Niveaukennziffern gesteuert.

Niveaukennziffern drücken die volkswirtschaftliche 
Zielstellung aus. Die konkrete Größe dieser Kenn
ziffern ist ausgehend vom wissenschaftlich-techni
schen Höchststand nach den gegebenen Reproduk- 
tipnsbedingungen im Rahmen der eigenverantwort
lichen Planung der Betriebe, volkseigenen Kombi
nate und Einrichtungen festzulegen. Dabei setzen 
vorgegebene Toleranzen und Limite verbindliche 
Grenzen. Abweichungen von den Niveaukennzif
fern, für die keine Toleranzen oder Limite vorge
geben werden, sind bei den Planverteidigungen zu 
begründen.


